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DER FOURIER fOffizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes

Ma i 1964

Erscheint monatlich
37. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV-beglaubigte Auflage 7659 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Die Mannschaftsausrüstung

I.

In Art. 18, Abs. 3, der schweizerischen Bundesverfassung wird bestimmt, dass die Wehr-
männer ihre erste Ausrüstung, Bekleidung und Bewaffnung unentgeltlich erhalten. Dazu
ordnet die Verfassung ausdrücklich an, dass die Waffe in der Hand des Mannes bleiben
müsse. In diesen beiden Verfassungsgrundsätzen liegen die charakteristischen Grund-
prinzipiell der militärischen Rüstung des einzelnen Wehrmanns unserer Armee:

1. Der Gz'/zrzc/sufz der t/nozfge/f/z'c/j&ez'f der Ausrüstung hat zur Konsequenz, dass der
Staat für die Bekleidung und Bewaffnung des Soldaten zu sorgen hat. Es bleibt hier

nur noch abzuklären:

- wie der Staat zzzZer« diese Aufgabe erfüllen will, d. h. ob der Bund oder die Kan-
tone, oder beide zusammen, für diese Aufwendungen aufkommen wollen;

- «vc toezf die Pflicht zur Bekleidung geht, d. h. ob darunter nur die eigentliche Uni-
form verstanden werden soll, oder ob weitere Bestandteile der Bekleidung, wie
Unterwäsche, Hemden, Schuhe usw. zu behandeln sind.

- Schliesslich ist es Sache des Staates, das «v'c der Uniformierung und der Bewaff-

nung festzulegen, indem er die Bewaffnungs- und Bekleidungsvorschriften erlässt
und die einzelnen Ordonnanzen festlegt.

2. Der Grundsatz, dass der Schweizer Soldat seine Wa//ra, sezwe persozz/zc/ze Hzzsn'Arzzng
«»</ sezf </ew /cfztcw Ä'rzeg sog.tr uzzc/? rf/'e /w/'f szc/t zzue/; E/rrzzsc zzzzzzzzzf, hat
seine Grundlage weniger in den militärischen Vorzügen dieses Verfahrens, als vor
allem in der nur historisch erklärbaren schweizerischen Eigenheit, dass zum freien
Mann die Waffe gehört. Die Waffe hat als Symbol des freien Mannestums bei uns
auch heute noch ihre volle Bedeutung; nicht nur das Schwert, sondern auch das

Sturmgewehr hat im Schweizerhaus seinen Platz Dass dieser Brauch daneben auch
bedeutende militärische Vorzüge hat, nehmen wir sehr gerne mit in Kauf:

- die Raschheit unserer Mobilmachung und die sofortige Bereitschaft von grossen
Teilen der Armee sind weitgehend eine Folge dieses Prinzips;
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- die ausserdienstliche Tätigkeit, vor allem das ausserdienstliche Schiessen ist undenk-

bar, ohne die zu Hause aufbewahrten Waffen und sonstigen Ausrüstungsgegen-
stände;

- durch die private Aufbewahrung werden dem Staat erhebliche Kosten und Mühen

abgenommen. Es sei - einmal mehr - der Schweizer Frau für diesen grossen Dienst

an der Landesverteidigung gedankt!

IL

Nach dem in der schweizerischen Mihtärgesetzgebung, insbesondere der Verordnung vom
20. Juli 1954 über die Mannschaftsausrüstung verankerten Sprachgebrauch besteht die

/V/a«nscAa/fsd«srK5tMwg aus:

- der sogenannten «/»möw/zc/?«.* U/isr/A/vmg»

- der ßetc'u//n//«g (wozu auch das Lederzeug gezählt wird)

- den sogenannten « twow/er» zl/osr/Vs/i.cvgsgegcwsfü'j.'dc,»;».

Betrachten wir diese drei Kategorien etwas näher.

1. Die persöw//'cZ>e ^4«s>7<sf«wg

Zur persönlichen Ausrüstung gehören:

a. Die ße^/eie/jiwg
Liier steht der bereits genannte Grundsatz obenan, dass der Soldat vom Staat der

Armee vollständig uniformiert wird. Er hat praktisch nur für seine Leibwäsche
selbst zu sorgen; dabei übernimmt der Staat heute auch die Uniformhemden.

Die Bekleidung setzt sich zusammen aus: Waffenrock, Hose, Mantel, Mützen,
Helm, Gamaschen sowie den verschiedenen Abzeichen.

b. Das Gepäck
Dieses besteht aus Rucksack, Tornister, Brotsack, Brotbeutel, Feldflasche, Koch-
geschirr, Essbesteck, Mannsputzzeug, Anstreichbürstchen, Rahmentasche und Kof-
fer.

2. Die Setcaf/wi/wg

Als 5e-tz'a//m/«g des Soldaten gelten:
Hand- und Fautsfeuerwaffen, blanke Waffen, Soldatenmesser, Feldgurt, Leibgurt,
Bajonettscheidetasche, Patronentaschen, Patronenbandelier, Tragriemen.

3. Die /wonr/er« zl«sr;Vsr/oigsgegens/ii«i/e

Als solche gelten je nach Waffengattung:
Fahrräder, Schriftentaschen, Signalpfeifen, Kavalleriereitzeuge, Sporren, Musikta-
sehen, Dolch-Schlagbänder, Hörschutzgeräte, Erkennungsmarken, Identitätskarten,
Arzt- und Sanitätstaschen, Bussolen, Schuhe, Uniformhemden und Krawatten.

Für das Ore/o)7KU«zsc/e«/;xcer^ ist festzustellen, dass eine gesetzliche Verpflichtung
des Bundes zur unentgeltlichen Abgabe an den Soldaten an sich nicht bestünde. Aus
militärischen Erwägungen sowie im Sinn eines Entgegenkommens hat der Bundesrat
jedoch in einer Verordnung vom 4. Januar 1957 /11. Dezember 1961 über die Aus-

rüstung des Heeres mit Schuhwerk die Bedingungen umschrieben, unter denen auch
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hier ein Gratisbezug sowie ein Bezug zu herabgesetztem Preis möglich sind. - Die
A//7/fiir/V;/?m?(/rr sind seit einer Novelle zur Militärorganisation vom Jahr 1951 Be-

standteil der Mannschaftsausrüstung; sie werden nicht mehr wie früher vom Mann

zum halben Tarifpreis bezogen und als «Dienstrad» vom Radfahrer mit seinen Dienst-

leistungen «abbezahlt».

Der Vollständigkeit halber sei festgestellt, dass die O/J/z/ot ihre ßeß/Uc/««g selbst

beschaffen und hierfür vom Bund nach einem besondern Tarif entschädigt werden.

Daneben erhalten aber auch die Offiziere, gleich wie die Mannschaften und Unter-
Offiziere, die übrigen Gegenstände der persönlichen Ausrüstung, die Bewaffnung und
die besondern Ausbildungsgegenstände vom Staat unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt. (Art. 95 der Militärorganisation in Verbindung mit der Verordnung vom
5. Mai 1959 über die Offiziersausrüstung.)

III.

Für die ßesc/?<j//«»g rfer gilt die althergebrachte Kompetenzord-

nung, die in Art. 20, Abs. 3, der Bundesverfassung verankert ist, dass die Beschaffung
und der Unterhalt von Bekleidung und Ausrüstung Sacße c/er Ä'aufowe ist, dass sie je-
doch für die daraus erwachsenden Kosten vom Bund entschädigt werden. Diese Ordnung
der Dinge kann nur historisch verstanden werden; sie ist das Schlussergebnis eines wäh-
rend einigen Jahrzehnten andauernden Ringens zwischen eidgenössischer Zentralgewalt
und den Kantonen. Auch wenn sie weder logisch noch sehr rationell ist, steht die heu-

tige Regelung doch ausserhalb jeder Diskussion, nachdem es heute gelungen ist, zwischen
dem Bund und den Kantonen einen Schlüssel für die Lastenverteilung zu finden, dem

alle Beteiligten zustimmen können. Die von den Kantonen beschafften Gegenstände der

persönlichen Ausrüstung müssen genau den vom Eidgenössischen Militärdepartement
festgelegten Mustern und Normen (Ordonnanzen) entsprechen; diese Beschaffung durch
die Kantone erfolgt im Verhältnis zur Anzahl der in den letzten 5 Jahren durchschnitt-
lieh in einem Kantonsgebiet diensttauglich erklärten Rekruten.

Bei den Gegenständen der ßeß/UdMng und des Gc'/Ucßs, die grösstenteils von den Kan-
tonen beschafft werden, handelt es sich fast durchwegs um handwerklich hergestellte
.Artikel, die hauptsächlich an das Kleingewerbe (Sattler. Schneider, Heimarbeiter usw.)

zur Ausführung vergeben werden. Diesen Aufträgen kommt eine erhebliche Volkswirt-
schaftliche Bedeutung zu. Es ist nicht übertrieben, wenn behauptet wird, dass ein bedeu-
tender Teil dieser Gattungen des Kleingewerbes heute fast nur noch von Militäraufträgen
lebt. Gemeinsam mit der Knegstechnischen Abteilung werden von den Kantonen jähr-
lieh 1800- 2000 Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen int ganzen Land mit militäri-
sehen Aufträgen beschäftigt, während rund 1500 Schuhmacher- und Sattlerbetriebe re-
gelmässig Armeeaufträge erhalten.

Die so hergestellten Gegenstände der persönlichen Ausrüstung werden von der Kriegs-
technischen Abteilung übernommen und der Kriegsmaterialverwaltung zur Einlagerung
in den Zeughäusern übergeben. Hier wird der Wehrmann ausgerüstet, was in der Regel

zu Beginn seiner Rekrutenschule geschieht, wo ihm erstmals neue oder neuwertige Waf-
fen und Ausrüstungen ausgehändigt werden.

Die Beschaffung der Z>ctcaf/«;/«g erfolgt durch die Kriegstechnische Abteilung (KTA);
die eigentlichen Waffen (Karabiner, Sturingewehre, Pistolen und Revolver, Bajonette
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und Dolche) werden entweder in der Eidgenössischen Waffenfabrik (Bern) oder in den

Privatfirmen, welche Feuerwaffen herstellen (insbesondere der SJG Neuhausen und
ihren Unterlieferanten), fabriziert.
Das Ler/erze^g wird an die privaten Sattlerbetriebe im ganzen Land zur Herstellung
vergeben. Dasselbe gilt auch für die />esowr/c'/77 y4«sn7sf««g5gegewiiäwrfc, die von der

KTA, je nach ihrer Art, bei industriellen oder handwerklichen Betneben des Landes be-

schafft werden. Beim r/wee-Sc/w/nrer& ist interessant zu wissen, dass von den benötig-
teil Schuhen rund 20G vom Schuhmachergewerbe hergestellt werden, während die
Schuhindustrie rund SOG der Armeeaufträge erhält.

IV.

Die £/'w/»gcr««g ««rf Vcnt'u/fwMg r/er GegetzstuWe r/er /l/.<j«w5c/w/is<z«/snijf«Hg erfolgt
durch die Kriegsmaterial Verwaltung. Dabei werden drei Kategorien von Reserven ge-
bildet, die zusammen den Kriegsvorrat bilden:

- Reserve I: neue und neuwertige Gegenstände,

- Reserve 11: gebrauchte, aber gut erhaltene Gegenstände,

- Reserve III: Gegenstände älterer Ordonnanz und gebrauchte Gegenstän-
de, die nicht mehr als Reserve I verwendet werden können.

Für die yl/zgu/zc der Gegenstände der persönlichen Ausrüstung an die Dienst- und Hills-
dienstpflichtigen sind die vom Lidgenössischen Militärdepartement aufgestellten U/is-
nVsti/ugsPt/ie//e« massgebend, wobei der Grundsatz gilt, dass immer zuerst die Gegen-
stände älterer Ordonnanz aufgebraucht werden müssen, bevor die neuere Ordonnanz
abgegeben wird. Bei der Abgabe wird unterschieden zwischen:

- der ,Yc«it.vjr«5f//»g von Rekruten, neu ernannten Unteroffizieren sowie neu

ausgerüsteten HD und FHD;
- der \T'/Werii«.«r/Vjf//wg von Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen;
- dem Er.öifz- .'/>;</ L'mtu/.'sc/; von Gegenständen der Mannschaftsausrüstung.

Für die Neuausrüstung der Rekruten stellt die Militärorganisation (Art. SS, Abs. 2) den

Grundsatz auf, dass ihnen «e«e oder neuwertige Waffen und Ausrüstungen abzugeben
seien. Gegenstände, die während der Dauer der Wehrpflicht unbrauchbar werden oder

zugrunde gehen, müssen ohne Verzug ersetzt werden; diesen Ersatz bezeichnet man in
der Fachsprache als «Retablierung».

Die Abgabe der Mannschaftsausrüstung wird in das .0/t'»sf/Vr/;/e/n des Wehrpflichtigen
eingetragen.

V.

Aus der Tatsache, dass der Schweizer Soldat seine Mannschaftsausrüstung nach seiner

Entlassung aus Militärdienstleistungen mit sich nach Hause nimmt und sie hier aufbe-
wahrt bis zum nächsten Einrücken, sei es zum Instruktions- oder Aktivdienst, ergeben
sich verschiedene Ko«5e^«ewzew.

1. Der Wehrpflichtige ist ge/w/rcra, die in seinem Besitz befindliche Mannschaftsaus-

rüstung an seinem Wohnort aufzubewahren, sie in gutem, feldtüchtigem Zustand zu
erhalten und vor Schaden zu bewahren (MO Art. 91 und DR Ziff. 147 und 214). Hat
der Wehrpflichtige nicht die Möglichkeit, seine Mannschaftsausrüstung persönlich
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aufzubewahren, kann sie ausnahmsweise im Zeughaus des Einteilungskantons gegen
eine Gebühr /Vuter/egt werden; hierfür ist eine besondere Bewilligung einzuholen.

Diese Hinterlegung ist nur beim Vorliegen von Sonderverhältnissen möglich; hierher

gehören insbesondere die Fälle der Tätigkeit im Ausland, ohne dass dabei ein Aus-

landurlaub erteilt wird.

Wehrmännern, die nicht imstande sind, ihre Mannschaftsausrüstung zu besorgen, oder

die sich in ihrer Behandlung nachlässig erwiesen haben, wird die Ausrüstung tccgge-
norame« und ebenfalls gegen eine Gebühr, im Zeughaus des Einteilungskantons hin-
terlegt.

Gleichzeitig Eii/fef der Mann für schuldhaften Verlust oder für Beschädigung des ihm

übergebenen Materials (MO Art. 91, VR Art. 567, DR Ziff. 147). Der Mann ist nach

Massgabe seines Verschuldens verpflichtet, Schäden auf seine Kosten beheben zu las-

sen, oder fehlende Gegenstände zu ersetzen. Unter Umständen kann auch ßes£n?/wwg

wegen Missbrauch und Verschleuderung von Material erfolgen (MStG Art. 73). Un-
zulässig ist auch jedes A/UWen; der vom Staat abgegebenen Ausrüstung.

2. Über die u//m'n/;c«st//c/;e /lew/i'fznwg von Gegenständen der Mannschaftsausrüstung
enthält das Dienstreglement in den Ziff. 147 ff. sehr eingehende Vorschriften. Grund-
sätzlich ist es nicht gestattet, sie ausser Dienst zu tragen oder zu gebrauchen. Eine
Reihe von Ausnahmen sind jedoch im Dienstreglement und in Sondervorschriften
enthalten; diese dienen in erster Linie der Erfüllung von ausserdienstlichen Aufgaben,
insbesondere der militärischen Ausbildungstätigkeit ausser Dienst.

3. Damit sich die Armee über den Zustand der in der Hand des Wehrpflichtigen befind-
liehen Mannschaftsausrüstung von Zeit zu Zeit Rechenschaft geben kann, wird diese

in jedem Militärdienst sowie im Verlauf besonderer gemeindeweiser Inspektionen re-
gelmässig fwsp/zierf. Mannschaften und Unteroffiziere im Auszugs- und Landwehr-
alter haben alljährlich, diejenigen im Landsturmalter und die ausgerüsteten Angehö-
rigen des Hilfsdienstes jedes zweite Jahr zu einer Inspektion ihrer Bewaffnung und
persönlichen Ausrüstung anzutreten (MO Art. 99). Eine besondere Verordnung vom
8. November 1946 über die gemeindeweisen Waffen- und Ausrüstungsinspektionen
regelt die Durchführung dieser Inspektionen, deren Bestehen, wie auch der Unterhalt
des Materials, zu den ausserdienstlichen Pflichten des Wehrmanns gehört (DR Ziff.
214).

4. Die Mannschaftsausrüstung bleibt, trotzdem sie sich im Besitz des Wehrmannes be-

findet, Eügewtirrra des 2?«rades. Dies hat zur Folge (MO Art. 92):

a. Sie darf vom Wehrmann nicht werden; ein solches Rechtsgeschäft wäre

ungültig;

b. Sie darf weder gep/hWef noch ZüscE/itg belegt werden; Art. 92 Ziff. 6 des BG
über Schulbetreibung und Konkurs befreit die militärischen Bekleidungs-, Aus-

rüstungs- und Bewaffnungsgegenstände (wie auch das Dienstpferd und den Mili-
tärsold!) ausdrücklich von der Pfändbarkeit;

c. Sie sind von kantonalen Steuern, Gebühren und Bewilligungen ausdrücklich aus-

genommen (RIO Art. 164 und 165).
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VI.

In Art. 94 der Militärorganisation ist die in der MO von 1874 erstmals umschriebene

alteidgenössische Tradition verankert, dass der Schweizer Soldat, der seine Wehrpflicht
vollständig erfüllt hat, gewissermassen als Belohnung für die von ihm geleisteten Dienste,
seine Bewaffnung und persönliche Ausrüstung als freies Eigentum behalten darf, wenn
er aus der Wehrpflicht entlassen wird. In Art. 49 ff. der Verordnung über die Mann-
schaftsausrüstung werden die Grundsätze festgehalten, die für diesen Übergang der

Mannschaftsausrüstung in das Eigentum des Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen mass-
gebend sind. Die Voraussetzungen hierfür sind:

a. dass der Mann seine Wehrpflicht durch persönliche Dienstleistung x;o//sfaW/g cr/«7/t
hat;

b. dass sich die Ausrüstung im Züs/fz des 4/uwncs /x'/tWcf, oder dass sie von ihm ord-
nungsgemäss hinterlegt worden ist.

Im Zusammenhang nnt der Truppenordnung 1961 ist die altersmässige Begrenzung der

Wehrpflicht von 60 auf 50 Jahre herabgesetzt worden. Die Verwirklichung dieser neuen
Ordnung erfolgt stufenweise und verteilt sich über mehrere Jahre: nachdem Ende 1963

damit begonnen wurde, soll sie Ende 1966 verwirklicht sein. Für diese Übergangszeit
musste eine Anpassung der Vorschriften über die Mannschaftsausrüstung vorgenommen
werden, in welcher festgelegt wurde, wie sich in dieser Zeit der Übergang der Gegen-
stände der Mannschaftsausrüstung in das Eigentum des Wehrmanns gestalten soll. Der
Bundesrat hat mit einem Beschluss vom 21. Dezember 1962 diese Verhältnisse geordnet.
Da sich das Verfahren bisher grundsätzlich bewährt hat, konnte sich der Bundesrats-
beschluss darauf beschränken, in Form einer Tabelle anzugeben, unter welchen Bedin-

gungen in den einzelnen Jahren bis 1966 die Wehrpflicht als wo// er/«//f gilt. Diese wird
dann als erfüllt anerkannt, wenn der Mann mit seiner Ausrüstung der Armee wie folgt
zur Verfügung gestanden ist:

bis Ende 1963: während 33 Dienstjahren

bis Ende 1964: während 31 Dienstjahren
bis Ende 1965: während 28 Dienst jähren

bis Ende 1966: während 25 Dienstjahren

Diese Minimalzahlen werden angemessen herabgesetzt, wenn der Mann erst nach sei-

nun 23. Altersjahr rekrutiert wurde.

Durch diese Anpassung der für die vollständige Erfüllung der Wehrpflicht notwendigen
Zahl von Dienstjahren an die neue Wehrpflichtordnung, wurde die bisherige Regelung
der dem Mann überlassenen Ausrüstungsgegenstände grundsätzlich nicht berührt. Nach
wie vor gilt das Prinzip, dass nur eine lückenlose Erfüllung der Wehrpflicht den An-
spruch auf die vollständige Übernahme der Mannschaftsausrüstung begründe. Um jedoch
Härten zu mindern, die bei einer nahezu vollständigen Wehrpflichterfüllung eintreten
können, wurde bestimmt, dass Dienstpflichtige oder männliche Angehörige des Hilfs-
dienstes, die vor Erreichung der Altersgrenze dienstuntauglich erklärt werden, verlangen
können, dass ihnen zttü GegcwfaWe der Mannschaftsausrüstung unentgeltlich zu Eigen-
tum überlassen werden, wenn sie der Armee wenigstens eine gewisse Minimalzeit zur
Verfügung gestanden haben. Diese Zahl von Jahren wurde ab 1963 ebenfalls neu fest-

gelegt, nämlich:
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bis Ende 1963: auf mindestens 24 Dienstjahre

bis Ende 1964: auf mindestens 22 Dienstjahre

bis Ende 1965: auf mindestens 19 Dienstjahre

bis Ende 1966: auf mindestens 16 Dienstjahre

Bei vollständiger Erfüllung der Wehrpflicht gehen Gegtwrü'm/e der Mann-
schaftsausrüstung ins Eigentum des Mannes über, sofern sie nicht nur leihweise abgege-
ben wurden, wie dies beim Helm (oder Sturzhelm), bei der Taschenmunition sowie neu-

erdings auch beim Sturmgewehr der Fall ist. Die ausscheidenden Wehrmänner, die nur
Anspruch auf zwei Gegenstände haben, können diese selbst auswählen.

Bisher wurde es immer als ein Mangel empfunden, dass diejenigen Wehrmänner, die

keinen Anspruch auf Übernahme von Gegenständen der persönlichen Ausrüstung haben,

überhaupt keine materielle Erinnerung an ihre Dienstzeit erhielten. Um auch diese

Härte zu mildern, hat der Bundesrat am 20. Dezember mit Rückwirkung auf den

15. November 1963 beschlossen, dass inskünftig jeder aus der Wehrpflicht entlassene

und dienstuntauglich erklärte Dienst- und Hilfsdienstpflichtige, unabhängig von der

Dauer seiner Dienstleistung, das So/hufernttccwr u/s £/ge«f«m /te/su/fet; cAVr/e. Für Wehr-
ntänner, die ihre Wehrpflicht voll erfüllt haben, tritt dadurch keine Änderung ein; für
die Wehrmänner, die zwei Ausrüstungsgegenständc auswählen können, kommt das Sol-
datenmesser zu den beiden Gegenständen noch hinzu, und jene, die bisher gar keinen

Anspruch auf einen Ausrüstungsgegenstand hatten, erhalten nun wenigstens das Messer

als Erinnerung an ihre Dienstleistung in der Armee. Diese Neuregelung ist bereits an-
1 ässlich der Entlassungsinspektionen 1963 angewendet worden; sie gilt seit dem 15. No-
vember 1963 auch im Fall der Dienstuntauglichkeit.

Die umschriebene Übergangslösung läuft Ende 1966 ab. Vom Jahr 1967 an wird die

neue Regelung des Wehrpflichtalters in der Armee verwirklicht sein, so dass auf diesen

Zeitpunkt auch eine endgültige Ordnung des Übergangs der persönlichen Ausrüstung in

das Privateigentum des Mannes zu treffen sein wird.
Ä'wrz

Das Wesen der Demokratie besteht nicht darin, dass alle alles ver-

stehen und machen sollen - das führt allein zum vollendeten Dilet-

tantismus -, sondern dass aus der Gesamtheit des Volkes heraus und

nicht aus einer bevorrechteten Klasse der rechte Mann an den rech-

ten Platz gestellt wird.

Hans Nabholz
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